
Tost GmbH Flugzeuggerätebau München 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
§ 1 Geltung der Bedingungen 

1) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund 
dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbe-
ziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Mit dem 
Empfang unserer Bestätigung und/oder der Abnahme der bestellten Waren gelten diese 
Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers oder Bestellers unter 
Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen verpflichten uns nicht.  
2) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zwecks Ausfüh-
rung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzule-
gen. 
 
§ 2 Angebot und Vertragsschluss 
1) Unsere Angebote sowie Kataloge sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklä-
rungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftli-
chen oder fernschriftlichen Bestätigung. 
2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur 
verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 
3) Unsere Verkaufsangestellten sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen 
oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages 
hinausgehen. 
4) Instandhaltungsaufträge für Bauteile aus Luftfahrzeugen, die dem Geltungsbereich 
der JAR 145 unterliegen, dürfen wir leider nicht ausführen. 
5) Handelt es sich bei der bestellten Ware um eine Sonderanfertigung oder Bauabwei-
chung, ist die Rückgabe ausgeschlossen. Unberührt bleiben Gewährleistungsansprüche 
des Käufers nach diesen Bestimmungen.  
 
§ 3 Preise 

1) Soweit nicht anders angegeben, halten wir uns an die in unseren Angeboten enthal-
tenen Preise 30 Tage ab Angebots-Datum gebunden. Zusätzliche Lieferungen und 
Leistungen werden gesondert berechnet. 
2) Es gelten die am Tag der Lieferung oder Leistung  gültigen Preise  zuzüglich der bei 
Lieferung jeweils gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer.  
3) Für Kleinaufträge unter € 30,00 berechnen wir einen Bearbeitungsaufschlag von        
€ 6,00 €. 
 
§ 4 Liefer- und Leistungszeit 
1) Liefertermine oder –Fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden 
können, bedürfen der Schriftform. 
2) Wir können, insbesondere bei größeren Aufträgen, Teillieferungen vornehmen, soweit 
dies für den Kunden zumutbar ist und für ihn hierdurch keine Gebrauchsnachteile 
entstehen. 
3) Fristen und Termine gelten stets als annähernd, sofern nicht im Einzelfall besondere 
Vereinbarungen schriftlich getroffen wurden. Im Fall eines Überschreitens des durch die 
Circa-Fristen bzw. -Termine bestimmten Zeitraums ist der Kunde nach Ablauf einer uns 
zu setzenden angemessenen, mindestens 30 Arbeitstage betragenden Nachfrist zum 
Rücktritt von dem Vertrag berechtigt.   
 
§ 5 Gefahrübergang, Selbstbelieferung 
1) Erfüllungsort ist München. Der Käufer trägt die Kosten der Versendung ab dem Ort 
der Niederlassung des Verkäufers, es sei denn, sie überschreiten ein angemessenes 
Verhältnis zum Wert des Liefergegenstandes. Versandweg und –mittel sind, wenn nicht 
anders vereinbart, unserer Wahl überlassen. 
2) Der Verkäufer übernimmt kein Beschaffungsrisiko. Er ist berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten, soweit er trotz des vorherigen Abschlusses eines entsprechenden 
Einkaufsvertrages seinerseits den Liefergegenstand nicht erhält; er wird den Käufer 
unverzüglich von der Nichtverfügbarkeit unterrichten und dem Käufer erbrachte Gegen-
leistungen unverzüglich erstatten.  
 
§ 6 Haftung  

1) Der Verkäufer haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des 
Verkäufers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Best-
immungen. Im Übrigen haftet der Verkäufer nur nach dem Produkthaftungsgesetz, 
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der 
schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Insoweit haben die nachfolgen-
den Haftungsbegrenzungen keine Gültigkeit. Der Schadensersatzanspruch für die 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorher-
sehbaren Schaden begrenzt. Die Haftung des Verkäufers ist auch in Fällen grober 
Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn 
keiner der in Satz 2 dieses Absatzes 1 aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt.  
3) Die Regelungen der vorstehenden Absätze 1) und 2) erstrecken sich auf Schadens-
ersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gelten auch für den Anspruch auf 
Ersatz vergeblicher Aufwendungen.  
4) Der Verkäufer haftet bei Verzögerung der Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der 
groben Fahrlässigkeit des Verkäufers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. In anderen Fällen der Verzögerung der Leistung wird 
die Haftung des Verkäufers für den Schadensersatz neben der Leistung auf 60 % und 
für den Schadensersatz statt der Leistung auf 60 % des Wertes der Lieferung begrenzt. 
Im Falle der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten wird die Haftung 
jedoch auch der vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Weitergehend 
die Ansprüche des Käufers sind – auch nach Ablauf einer dem Verkäufer etwa gesetz-
ten Frist zur Leistung – ausgeschlossen.  
5) Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Käufer berechtigt, Schadensersatz nach 
den gesetzlichen Bestimmungen zu verlangen. Jedoch beschränkt sich der Anspruch 
des Käufers auf Schadensersatz neben oder statt der Leistung und auf Ersatz vergebli-
che Aufwendungen auf 60 % des Wertes desjenigen Teils der Lieferung der wegen der 
Unmöglichkeit nicht genutzt werden kann. Weitergehende Ansprüche des Käufers 
wegen Unmöglichkeit der Lieferung sind ausgeschlossen. Das Recht des Käufers zum 
Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt. 
6) Wird der Versand der Lieferungen auf Wunsch des Käufers und mehr als 2 Wochen 
nach dem vereinbarten Liefertermin oder, wenn kein genauer Liefertermin vereinbart 
war, nach der Anzeige der Versandbereitschaft des Verkäufers verzögert, kann der 
Verkäufer pauschal für jeden angefangenen Monat (ggf. zeitanteilig) ein Lagergeld in 
Höhe von 0,5 % des Preises des Liefergegenstandes, höchstens jedoch 5 % berechnen. 
Dem Käufer ist der Nachweis gestattet, dass dem Verkäufer kein Schaden oder ein 
wesentlich niedriger Schaden entstanden ist. Dem Verkäufer ist der Nachweis gestattet, 
dass ein höherer Schaden entstanden ist.  
7) Im Falle des Zahlungsverzuges ist der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe 
von 7 % - Punkten über dem Basiszinssatz zu verlangen. Dem Käufer ist der Nachweis 
gestattet, dass der Schaden nicht höher als 5 % -Punkten  über dem Basiszinssatz ist. 
Dem Verkäufer ist der Nachweis gestattet, dass ein höherer Schaden entstanden ist.  
 
 
 

 
 
§ 7 Gewährleistung (mit Ausnahme des Verbrauchgüterkaufs) 
1) Für den Verbrauchsgüterkauf gelten die gesetzlichen Regelungen, für alle anderen 
Fälle die nachfolgenden: 
2) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der verein-
barten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. 
3) Das Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung und Neulieferung (Neuleistung) steht 
dem Verkäufer zu. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so steht dem Käufer das Recht zu, zu 
mindern, oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten.  
4) Der Verkäufer ist im Rahmen der Nacherfüllung in keinem Fall zur erneuten Erbrin-
gung der Leistung respektive Neuherstellung des Werkes verpflichtet. Die zum Zwecke 
der Nacherfüllung nach Wahl des Verkäufers getroffenen erforderlichen Aufwendungen 
trägt der Käufer. Schlägt die Nacherfüllung respektive Nachbesserung fehl, so steht dem 
Käufer das Recht zu, zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. 
Unberührt bleibt das Recht des Käufers nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
und dieser Bedingungen Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen.  
5) Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – beginnt bei allen Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen auf Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen mit der Abnahme  und beträgt 1 Jahr. Diese Frist gilt auch 
für sonstige Schadensersatzansprüche gegen den Auftragnehmer, unabhängig von 
deren Rechtsgrundlage. Sie gelten auch dann, soweit die Ansprüche mit einem Mangel 
nicht im Zusammenhang stehen.  
6) Der Käufer kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur 
zurücktreten, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat; im Falle von 
Mängeln verbleibt es jedoch bei den gesetzlichen Voraussetzungen. Der Käufer hat sich 
bei Pflichtverletzungen innerhalb einer angemessenen Frist nach Aufforderung des 
Verkäufers zu erklären, ob er wegen der Pflichtverletzung vom Vertrag zurücktritt oder 
auf der Lieferung besteht.  
7) Erklärungen des Verkäufers im Zusammenhang mit diesem Vertrag (z. B. Leistungs-
beschreibungen, Bezugnahme auf DIN-Normen usw.) enthalten im Zweifel keine 
Übernahme einer Garantie. Im Zweifel sind nur ausdrückliche schriftliche Erklärungen 
des Verkäufers über die Übernahme einer Garantie maßgeblich.  
8) Der Käufer ist verpflichtet, Sach- und Rechtsmängel von gelieferter Ware unverzüg-
lich nach Erhalt dem Verkäufer schriftlich anzuzeigen. Die Mängel sind dabei so detail-
liert, wie dem Käufer möglich, zu beschreiben.  
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 

1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus 
Kontokorrent), die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer zustehen, werden uns 
die folgenden Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlangen nach unserer Wahl freigeben 
werden, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt. 
2) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen 
stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das 
(Mit-) Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass 
das (Mit-) Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rech-
nungswert) auf uns übergeht. Der Käufer verwahrt unser (Mit-) Eigentum unentgeltlich. 
Ware, an der uns (Mit-) Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware 
bezeichnet. 
3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr 
zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Si-
cherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem 
sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehalts-
ware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus 
Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. 
Wir ermächtigen ihn widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für seine 
Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur 
widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungs-
gemäß nachkommt. 
4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der 
Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir 
unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 
die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer. 
5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – sind 
wir berechtigt, den Rücktritt zu erklären und die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder 
gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu 
verlangen. Die gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben hiervon 
unberührt.  
 
§ 9 Zahlung 
1) Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen 30 Tage nach Rechnungs-
stellung ohne Abzug zahlbar bzw. gewähren wir nach Vereinbarung bei Zahlung inner-
halb von 10 Tagen 2% Skonto. 
2) Zahlungen aus dem Ausland sind per Vorauskasse mit Banküberweisung oder per 
Kreditkarte fällig.  
3) Bei Pflichtverletzungen des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Käufer 
– nach erfolglosem Ablauf einer dem Käufer gesetzten angemessen Frist zur Leistung – 
zum Rücktritt vom Vertrag und zum Herausverlangen des Liefergegenstandes berech-
tigt. Dies gilt auch im Falle eines vorläufigen Insolvenzverfahrens beim Käufer bzw. 
Besteller. Die gesetzl. Fälle der Entbehrlichkeit der Frist bleiben unberührt.  
4) Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt wurden oder unstreitig sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur aufgrund 
solcher Ansprüche geltend machen, die aus demselben Rechtsverhältnis herrühren. 
5) Der Verkäufer ist berechtigt, bei fehlender Tilgungsbestimmung durch den Käufer 
Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und den Käufer über die 
Art der erfolgten Verrechnung zu informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstan-
den, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die 
Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 
6) Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des 
Käufers in Frage stellen, insbesondere ein Scheck nicht einlöst wird oder der Käufer 
seine Zahlungen einstellt, oder wenn uns andere Umstände bekannt werden, die die 
Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die 
gesamte Restschuld fällig zu stellen. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem 
berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen. 
 
§ 10 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 
1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen 
Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
2)Soweit der Käufer Vollkaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist München aus-
schließlich Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder 
mittelbar ergebenden Streitigkeiten.  
3) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im 
Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. 

          Ausgabe: 1215 
 
 
 


